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- 1.Beiblatt. Beiblatt zur Parlamentsk�rrespondenz 

l6S!A.B. 
ZR l84/J 

J_ n f r a  g e b e a n t w or tu n g 

Eine Anfrage der Abgeordneten Dr. P f e i f e r. und Genossen, be­
treffend die Wiederherstellung der rechtmässigen Versorgungsansprüohe der 
Altpensionisten der Banken, hat Bundeskanzler I�. Ra a b nach erfolgtem 
�invernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen namens der Bundesregierung , 
wie folgt beantwortet.� 

Der Oberste Gerichtshof hat mit Entscheidung vom 21. September 1954, 
4 Ob 109/54, festgestellt, dass gegen die Verfa,ssungsmässigkeit der Bankpenions­
verordru.ng keine Bedenken bestehen, sodass der' Oberste Gerichtshof keine Ver­
anlassung sieht, die Aufhebung dieser Bestimmu,ng beim Verfassungsgerichtshof 
zu beantragen. Die in der parlamentarischen Anfrage geltend gemachten reoht-

. lichen Bedenken gegen die Bankentlastungsverordnung, BGBl.lTr. 68/1933, und 

gegen die Bankpensionsverordnung, BGB1.Nr. 31'7/1933, soweit sie sich ,von der 
Entstehung dieser Rechtsvorschriften nerlei ten, si nd heute e1s gegenstandslos 
zu betrachten, weil das Verfa�sungsüberlei tungsgesetz (StGB1.!'Tr. 4/1945) alle 
Rechtsvorschtiften nicht verfassungsrechtlichen Inhal ies" (Artikel 2) weiter 
in:Geltung gelassen hat, snweit sie nicht unte:t' § 1 des Rechts-Vberleitungs­

gesetzes (StgBl.Nr.6/1945) fallen. Damit sind alle ihrem Inhalt nach mit den 
\ 

Grundsätze�' de's Bunde�Verfassungsgesetzes zu vereinbarenden, vor dem Jahre 1945 
erlassenen Rechtsvorschriften in verfassungsrechtlicher Beziehung unangreifbar 
geworden, selbst wenn sie seinerzeit allenfalls auf verfassungswidrige Weise 
zustandegekommen wäre� Die Ausführungen der vorliegende,n Anfrage sind vom 
verfassungsrechtlichen Standpunkt nur insoweit bedeutsam, als sie eine Ver­
le.tzung des Gleichheitsgrundsatzes im Sinne des Artikels 7' B.-VG. und 

Artikel 2 des Staatsgrundgesetzes vom 21.Dezember 1867 über die allgemeinen 
Rechte der Staatsbürger (Artikel ·149 B.-VG.) behaupten. 

Artikel 2 stGG. kann 'in diesem Zusammenhang nicht angez"gen werden, da 
das in diesem Artikel ausgesprochene Verbot der ungleichmässigen Behandlung 

.der Staatsbürger �6ich nur auf sachlich nioht gerechtfertigte, willkUrliohe 
,Differenzierungen, durch die ganze Gruppen von Staatsbürgernim Hinblick auf , 
subjekti ve, in ihrer Person gelegene Momente gegenüber anderen Gruppen recht­
lich benachteiligt oder bevorzugt werden, be.zieht". (vgl. AdamoVichz "Grund­
riss des österr .. Verfassungsreohtes", 4. Auflage 1947, Sei te 338). 
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Auch der Verfassungsgerichtshof hat in dem Erkenntnis vom 
4. Dezember 1956, Zl • .  B 186/1956, ausdrücklj.ch festgestellt, dass der Grund­
satz der Gleichheit aller Bundesbürger vor dem'Ges�tz dem Gesetzgeber keines­
weg. 'ierwehrt, *ferenzierungen vorzunehmen. Solche Differehiierungen sind 

durchaus zulässig, unter der Voraussetzung, dass die Verschiedenheit der recht-
'li6heh Behandlung saohlich gerechtfertigt ist. In ähnli cher Vveise wird auch 
.' in �ehE'rkennt!rl:'s�en des Verfassungsgerichtshofes. Slg., 'h 1, 1526 und 1945, 
(Zulässigkeit verschiedener Behandlung, wenn öbjekt�veMerkmale voneinander 
abweichen) Stellung geribril!he�. 1m vorliegenden Fal l ist die Differenzie:rung 

zwische h Alt- un� Neupensiohisten bei den Banken objektiv gerechtfertigt. ' 
:Durch dia wirtsohaftliche .b1ntwicklung in den Dreissigerjahren, die eine 
Liquidation oder Fusion Ziahlrei�her Banken nach sich zog, war die Pensions-

. GrQßs- � last für die bestehenden Ilianken, vor allem für die vsterreichisohe Credit-
"-

anstalt f�r Handel und Gewerbe, bei der sich die Pensionslasten der im 
Fusionswege übernommenen Banken zusammenballtens untragbar geworden. Nur 

durch die finanzieile Hilfe des Bundes konnte ein völliger Zus'ammenbruch des 
· Bankinstitutes verhi ndert werden. 

Die Barikpensionsverordnung stellt sich daher unter diesem Gesichtspunkt 
" 

nicht"'Jtloss als eine staatliche Intervention zugunsten der Gesamtwirtsoha.ft, 
. sondern. nioht z uletzt als ei ne Hilfsmassnahme für die ven ihr betroffenen 

· .:r�ankangeBtellten dar, da ohne ptaatliche Intervention für die. Banken kein 
Deokungs�tock für die Pensionen der Bediensteten vorbanden gewesen wäre. 

J1Js wäre ein;.:fa.etunmögliches Unterfal'lgen, heute Bankpensionisten von 
' . 

grösstenteils fusionierten oder untergegangen Banken, ohne grebe Ungereohtig-. . 
kei ten in dis geltende Die nstschema der bestehenden Banken einzugliedern. 

Infolge der Unmöglichkeit einer richtigen Einstufung der Altpensionisten . \ 

gemäss der B'ankpensionsverordnung wurde im Pensionsregulierungsvertrag 1954 
die Gesamtpension 1945 als Grundlage genommen. Zum Ausgleich zwischen den 
Alt- und Neupensionisten vrorden vor der später vorgenommenen Valorisierung . . . 
die AltpensiOnisten mit 30 Prozent, die Neupensionisten mit 10 Prozent 
aufgewertet. 

Diese aufgewert�epension vrorde bei der Creditanstalt-Bankverein, die 
praktisch die Hauptlast der Bankpensionisten trägt, mit Siem Fünffachen bzw. 
Fünfeinhalbfaohen bei gesetzlichen Rentnern valorisiert. In einer weiteren 
Vereinbarung vom 3. August 1957 wurde den Banken empfohlen" tl�le in den 
Geltungsbereioh des Perisionsregulierungsvertrages 1954 fallenden BarJki.. 

. \ . 

· pens:i._nen um weitere 25 Prozent zu erhöhE?D. n Somit ergibt sioh zum Beispiel 

für die Altpensionisten bei der CA-BV eine Valorisierung auf das maximal 
lTeunfaohe der Pension 1945. 
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Schon aus dieser Darstellung ergibt sich, dass die Behauptung, trotz 

günstiger Ertragslage der Banken sei nichts 
,
für die Altpensionisten getan 

worden, 'nicht den Tatsachen entspricht. Die Banken hab,en sich vielmehr frei­

willig bereitgefunden, die Pensionen ihrer Al tpensiorUsten wiederholt auf .... 

zubessern. 

Auoh wenn man den Grundsatz der Gleichbehandlung im Sozialreoht heran­

zieht, ergibt sich kein Argument für den Standpunkt der Interpellation; 

denn der Grundsatz der Gleichbehandlung soll nur willkürliche Benaohteili-, , 
gungen, die nicht 'von objektiven Merkmalen getragen sind, verhindern. 

Es kann jedoch sohwerlich behauptet werden, dass die differenzierte Behand­

luhg von Alt ... und Neupensionisten in der Bankpens1onsve�ordnung von irgenCb­

weiohen subjekt! vi:m Gefühlen getragen ��a.ren. Es darf darauf hingewiesen 

werden, dass auoh ande�e, sicher vom sozialen Geist getragene Sozialgesetze, 

, wie au'ch das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, den inzwischen in det' 

tTovelle z� ASVG.., BGB1.Nr. 266/1956, übernommenen Begriff q,er Alt .. uhd 

Neurentner geschaffen haben (§ 522 a ) . 

Schliesslich ist festzustellen, dass der überwiege.nde Teil der von 

den Banken zu leistenden Pensionen nur Zusohusspensionen �u den seitens 

der Angestelltenversicherungs�nstalt zur Anweisung kommenden Renten darstellen. 

::Bei der gesohilderten Sach-- und Rechtslage erscheint e� weder zweek:,.o 

mässig noch vertretbar, in das vorhandene Bankpensionsrecht durch gesetz­

geberische Mass:nabmen einzugreifen. 

- . - . - .... - ........ 
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